
 

  



 

 

 

Bestattungskosten für Mitglieder der Ev.-ref. 
Kirchgemeinde Höfe der Gemeinden Freienbach, 
Feusisberg, Wollerau. Für Eltern, Ehe- und Leben-
spartner und Kinder unserer aktiven Mitglieder 
gelten die gleichen Bestimmungen:  

1. Bestattungskosten im Reihengrab 

Urnenbestattung:  
Grabplatz  kostenlos 
Aufbahrung   kostenlos 
Grab öffnen und zudecken  kostenlos 

Erdbestattung:  

Grabplatz   kostenlos 
Aufbahrung   kostenlos 
Grab öffnen und zudecken  kostenlos 
 
Provisorische Kreuze und Namenstafeln  kostenlos 

2. Bestattungskosten für Urnen im Gemeinschaftsgrab 

Inschrift der Namenstafel Fr.    800.— 

Den Auftrag zum Anbringen der Inschrift erteilt die Friedhofverwaltung 
(Sekretariat) 

3. Bestattungskosten Urnenstelen 

Nische in Urnenstele  Fr. 1‘500.— 
 
Die Mietdauer beträgt 20 Jahre, Verlängerung möglich 
Bis maximal drei Urnen pro Nische möglich 
 
 
Für die Inschrift der Namenstafel nehmen die Hinterbliebenen direkt 
Kontakt mit dem zuständigen Bildhauer auf:  

J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch 
Kantonsstrasse 24, 8807 Freienbach,  
Telefon 044 787 70 70,  
info@kustersteinbruch.ch 
 
 



 

 

 

4. Mietgebühren für Familiengräber 

Solange Platz vorhanden ist, können für Familiengräber Grabparzellen 
gemietet werden: 

Die Miete für einen Grabplatz beträgt  
für 25 Jahre    Fr. 2‘500.— 

Nach Ablauf dieser Frist kann die Mietdauer jeweils um 10 Jahre verlän-
gert werden. 

Die Nachzahlungsgebühr beträgt  Fr. 1‘000.— 

Die Mietdauer muss mit der Grabesruhe übereinstimmen, fehlende Jahre 
müssen nachbezahlt werden. 

Dienstleistungspauschale Seelsorge und  
Kirchenbenützung kostenlos 

Bestattungskosten für auswärtige reformierte 
Mitglieder, Konfessionsunabhängige, Ausgetre-
tene oder Mitglieder anderer Konfessionen und 
Religionen: 

Die Bestattungskosten gehen voll zu Lasten der Angehörigen. Die Leis-
tungen werden wie folgt in Rechnung gestellt:  

Urnenbestattung:  
Einzelgrab, Grabplatz inkl. Gehwegplatten 
und seitliche Trittplatte   Fr. 1‘500.— 
Grab öffnen und zudecken   nach Aufwand
    Gärtner 

Erdbestattung:  
Grabplatz inkl. Gehwegplatten und seitliche Trittplatte Fr. 2'000.— 
Grab öffnen und zudecken  nach Aufwand 
   Gärtner 

Gemeinschaftsgrab   **  Fr. 1‘000.— 

Urnenstele         **  Fr. 2‘000.— 

** Für die Grabinschriften gelten die gleichen Bestimmungen wie für die 
Mitgliedern der Ev.–ref. Kirchgemeinde Höfe (siehe Punkt 2 und 3). 

Prov. Namenstafel für  
Gemeinschaftsgrab und Urnenstele Fr.      80.— 
Prov. Holzkreuz für alle anderen Bestattungen Fr.    114.— 



 

 

 

Dienstleistungspauschale Seelsorge und Kirchenbenutzung für Kon-
fessionsunabhängige, Ausgetretene oder Mitglieder anderer Kon-
fessionen und Religionen: 

 
Benutzung der Kirche  Fr.        500.-- 
Dienstleistungspauschale Organist  Fr.        300.-- 
Dienstleistungspauschale Sigrist  Fr.        250.-- 
Pfarrperson der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe  Fr.    2‘500.-- 

Dienstleistungspauschale Seelsorge und Kirchenbenutzung für 
auswärtige reformierte Mitglieder der Ev.-ref. Landeskirche: 

 
Benutzung der Kirche  Fr.        150.-- 
Dienstleistungspauschale Organist  Fr.        150.-- 
Dienstleistungspauschale Sigrist  Fr.        150.-- 
Pfarrperson der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe Fr.       500.-- 
 
 
Es ist der Pfarrperson überlassen, die Abdankung zu vollziehen. Die Pfarr-
personen sind nicht verpflichtet ausserhalb unseres Bezirkes Abdankun-
gen durchzuführen. Die Beisetzung erfolgt in der Regel auf den öffentli-
chen Friedhöfen der einzelnen Gemeinden.  

Im Weiteren gelten die im Reglement über das Bestattungs- und Fried-
hofwesen der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe aufgeführten Bestimmungen. 
 
Gültig ab Februar 2017 
 

 

Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 
Hofstrasse 2 
8808 Pfäffikon 
Telefon 055 416 03 33 
info@refkirchehoefe.ch 
www.refkirchehoefe.ch 

 
 
Friedhofverwaltung tanja.brazerol@refkirchehoefe.ch 
  055 416 03 34 

Kirchgemeinderat Ressort 
Finanzen, Friedhof, Liegenschaften andreas.steuerwald@refkirchehoefe.ch 

 
20. September 2023 


